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Rechtssatz

Mit dem im Instanzenzug bestätigten Spruch des Bescheides der Bezirkshauptmannschaft ist für eine Teil:äche des

Grundstückes 618/2 eine Rodungsbewilligung im Ausmaß von 4.800 m2 erteilt worden. Aus der Begründung dieses

Bescheides ergibt sich, dass der (ursprüngliche) Rodungsantrag bei einer näher bezeichneten mündlichen Verhandlung

von der mitbeteiligten Partei abgeändert worden ist. Es wurde nicht mehr um die Rodung der Gesamt:äche der

Grundparzelle 618/2 (im Ausmaß von 5. 508 m2) angesucht, sondern um die im Lageplan rot (1.000 m2) und weiß

(3.800 m2) eingezeichnete Teil:äche (somit um insgesamt 4.800 m2). Der im Lageplan grün eingezeichnete südliche

Teil solle hingegen weiter bestockt bleiben. Bereits aus dem Spruch des Bescheides der Bezirkshauptmannschaft in

Verbindung mit dessen Begründung ist somit eine ausreichende Beschreibung der Rode:äche gegeben, auch wenn im

Lageplan nur die rot eingezeichnete Teilfläche den schriftlichen Zusatz "Rodefl. ca. 1.000 m2" enthält.
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